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Ja h resa bsc h I uss 2023 d er Ortsgemei nde Oberwiesen

Der Ortsgemeinderat Oberwiesen hat in seiner Sitzung am 17.09.2025 folgenden
Beschluss gefasst, der hiermit gem. S 114 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz
vom 31.01.1994 (GVBI. S. 153) in der derzeit gelten Fassung bekannt gemacht wird:

Der Jahresabschluss für das Jahr 2023 wird wie folgt festgestellt und genehmigt

?-9 2"

Erträge
Aufiruendungen

1.052.976,88 €
1.010.920,96 €

J a h rese rg eb n i s (J a h res ü be rsch u ss I #n+esfeh+be+ag) 42.055,92 €

Bilanzsumme Aktiva / Passiva 2.757.659,39 €

Der Ortsbürgermeisterin und der Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde sowie den
Beigeordneten, soweit diese einen Geschäftsbereich leiten oder die Bürgermeisterin
(Ortsbürgermeisterin) vertreten haben, wird Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss 2023 mit Rechenschaftsbericht liegt in der Zeit vom 29.09.2025 bis
1 0.10.2025 wä h rend der Dienstzeiten bei der Verbandsgemei ndevenvaltu n g Ki rch heim-
bolanden (Rathaus, Zimmer 116) öffentlich aus.

Kirch heimbolanden, 1 9.09.2025
Verbandsgemei ndevenrualtu n g

gez. Wienpahl

(Wienpahl)
Bürgermeisterin
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BEKANNTMACHUNG

Die 3. Sitzung des Ausschusses für Bauen und Umwelt der Stadt Kirchheimbolanden in der
Wahlzeit 202412029 findet am

Montag, 29. September 2025,18:00 Uhr, statt.

Treffpunkt:
Vor dem Anwesen Frankenstr. 24, 67292 Kirchheimbolanden und
ab TOP 3 - 18:45 Uhr im Ratssaal des Rathauses in Kirchheimbolanden

Tagesordnung:

Nr. Tagesord nunospunkt

1

2

3

4

5

6

7

Öffentlicher Teil
Ausbau Frankenstraße 22 - 24

U nterha ltu n gsa rbeiten Stützmauer H au ptstra ße 24', Auftragsvergabe

Straßenbeleuchtung; Erwägung der Ergänzung der Beleuchtung auf dem Parkplatz
Schillerhain - Beratung und Beschlussfassung

Beratung über die Anlage von Urnenbaumgräbern - Erörterung der
Gestaltungsvorschriften und der Grabgebühr

Nicht öffentlicher Teil
Bauangelegenheit
Bau- und Grundstücksangelegenheit
G rundstücksangelegen heit

lt
(Dr. Muchow)
Stadtbürgermeister



Ortsgemeinde Bischheim
Az.'.31511 223102

Bekan ntmach u ng

Aufstellung eines Bebauungsplans "Gewerbegebiet L 386" Ortsgemeinde
Bischheim;
- Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem, g 2 Abs, 1 BaUGB und
- frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung gem. $ 3 Abs. 1

BauGB

Gemäß $ 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der aktuellen Fassung der Bekanntmachung
vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzl geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 20. Dezember 2An (BGBI.2023l Nr. 394) wird hiermit bekanntgemacht, dass die
Ortsgemeinde Bischheim am 21.07 .2025 die Aufstellung eines Bebauungsplans
,,"Gewerbegebiet L 386" in öffentlicher Sitzung beschlossen hat. Der Bebauungsplan wird
im regulären 2-stufigen Verfahren aufgestellt. lm gültigen Flächennutzungsplan der
Verbandsgemeinde ist die Fläche als gewerbliche Fläche dargestellt, der Bebauungsplan ist
somit aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Das geplante Gewerbegebiet liegt
verkehrsgünstig südlich der Landesstraße L 386, südwestlich der Ortslage von Bischheim.

Ziele und Erfordernis der Planung:
Schaffung von Bauplanungsrecht für ein Gewerbegebiet für gewerblich-industrielle
Flächennachfragen bei eingeschränkter Flächenverfügbarkeit im Umfeld. Die
nutzungsbezogene Zielsetzung der Planung umfasst hierbei die angebotsgerechte
Bereitstellung von Flächen zur Ansiedlung ortsansässiger sowie regional bedeutsamer
Unternehmen.

. geordnete städtebauliche Entwicklung
o Schaffung von Arbeitsplätzen und Förderung der regionalen Wirtschaftsentwicklung und

lnnovation
o Schaffung und Etablierung eines nachhaltigen und ,,grünen" Gewerbegebiets
. zeitnahe Bereitstellung von Gewerbe- und lndustrieflächen
. nachhaltigeunddauerhafteStandortsicherung
r Einbindung in die Landschaft durch geeignete grünordnerische Festsetzungen
o Herstellung einer adäquaten inneren und äußeren Erschließung
o verkürzte An- und Ablieferungsverkehre durch direkte überregionale Verkehrsanbindung

Lage und Abgrenzung des Geltungsbereichs des Bebauungsplanentwurfs:

294

"Gewerbegebret L 38ti'
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Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von rd. 3,6 ha. ln den Geltungsbereich des
Bebauungsplanentwurts fallen die Grundstücke Plan-Nrn.: 2345 teilweise, 2346 teilweise,
2347,2348,2349 und 235011 teilweise, in der Gemarkung Bischheim.

Aufgrund des $ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der aktuellen Fassung der
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634) ist die Öffentlichkeit möglichst
frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich
unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebietes in
Betracht kommen und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu
unterrichten, lhr ist Gelegenheit zur Außerung und Erörterung zu geben.

Die Veröffentlichung nach $ 3 Abs. 1 BauGB über die frühzeitige Beteiligung der
Öffentlichkeit findet gleichzeitig mit der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach g 4
Abs. 1 BauGB statt. Gemäß $ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch BaUGB in der aktuellen Fassung der
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634) werden die Entwurfsunterlagen
sowie die vorliegende öffentliche Bekanntmachung im lnternet veröffentlicht in der Zeit von:

29.09.2025 bis ei nsch I ießl ich 31.10.2025

Die ortsübliche Bekanntmachung und die zu veröffentlichenden Unterlagen stehen in der
genannten Frist auf der lnternetseite der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden unter:

https://www.kirchheimbolanden.de/deibischheim-leben-und-wohnen-bauleitplanunq.html

zur Einsichtnahme und zum Download bereit. Zusätzlich zur Veröffentlichung im lnternet
liegen die Unterlagen während der angegebenen Frist bei der Verbandsgemeindevenrualtung
Kirchheimbolanden, Rathaus, Zimmer 210, während der Dienststunden (montags und
dienstagsvon 8.00 Uhrbis 12Uhr und 14.00 Uhrbis 16 Uhr, mittwochsvon 8.00 Uhrbis
12.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr) zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus. Die Unterlagen
können auch über das Geoportal des Landes Rheinland-Pfalz (http:/iwww.qeoportal.rlp.de)
abgerufen werden. Auskünfte über den lnhalt des Bebauungsplanentwurfes sowie Ziele,
Zwecke und Auswirkungen der Planaufstellung erteilt in der o.g. Frist die Bauabteilung bei
der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden, Rathaus, Neue Allee 2, Zimmer 210.

Stellungnahmen können während der o.a. Veröffentlichungsfrist abgegeben werden. Sie
sollen elektronisch übermittelt werden (E-Mail-Adresse:
bauleitplanunq@kirchheimbolanden.de), können aber auch schriftlich eingereicht oder zur
Niederschrift erklärt werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben.

Bischheim, den 24.09.2025

(gez. Brack)

Ortsbürgermeister
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Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaus-
haltssatzung mit -plan Nr. 1 der Ortsgemeinde Bolanden für das Jahr 2025 und
die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Nachtragshaushaltssatzung und -plan Nr. 1 der Ortrsgemeinde Bolanden für
das Jahr 2025

1. Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit-plan
und Anlagen

2, Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2025 mit dem Nach-
tragshaushaltsplan und seinen Anlagen wurde am 25.09.2025 dem Gemeinderat zu-
geleitet,

1. Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2025 liegt mit
dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemeinen
Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung (Rathaus, Neue Allee 2,
67292 Kirchheimbolanden) bis zur Beschlussfassung über die Nachtragshaus-
haltssatzung durch den Ortsgemeinderat zur Einsichtnahme aus. Außerdem
stehen die Nachtragshaushaltssatzung Nr. '1 für das Jahr 2025 mit dem Nach-
tragshaushaltsplan und seinen Anlagen im lnternet unter
h ttp s : //www. k i rc h h e i m b o I a n de n. d e/de/ b o I a n d e n - rath a u s -fi n a n ze n/
h aus h altss atz u n aen- u n d- h au s h a lts p I ae ne- bo I an den. htm I
zur Einsichtnahme bereit.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Bolanden haben die
Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung (vom
29.09.2025 bis 1 3.10.2025) bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Neue Allee
2, 67292 Kirchheimbolanden, Vorschläge zum Entwurf der Nachtragshaus-
haltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2025 mit dem Nachtragshaushaltsplan und sei-
nen Anlagen, einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsge-
meindeverwaltung oder an den Ortsbürgermeister, Neue Allee 2,67292 Kirch-
heimbolanden, oder elektronisch an vg@kirchheimbolanden.de einzureichen.
Der Ortsgemeinderat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die Nachtrags-
haushaltssatzung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in
öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

Kirchheimbolanden, 25.09.2025
Ve rba n d sg e m e i nd eve nrua ltu n g

gez. Wienpahl

(Wienpahl)
Bürgermeisterin
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Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaus-
haltssatzung mit -plan Nr. 1 der Stadt Kirchheimbolanden für das Jahr 2025
und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Nachtragshaushaltssatzung und -plan Nr. 1 der Stadt Kirchheimbolanden für
das Jahr 2025

1. Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan
und Anlagen

2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2025 mit dem Nach-
tragshaushaltsplan und seinen Anlagen wurde am 25.09.2025 dem Stadtrat zugelei-
tet.

1. Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2025 liegt mit
dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemeinen
Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung (Rathaus, Neue Allee 2,
67292 Kirchheimbolanden, Zimmer 115), bis zur Beschlussfassung über die
Nachtragshaushaltssatzu ng d u rch den Stadtrat zur Einsichtnahme aus.
Außerdem stehen die Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2025 mit
dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen im lnternet unter
https://www.kirchheimbolanden.de/de/stadt-kirchheimbolanden-rathaus-
f i n a n ze n/ h a u s h alts s atz u n s e n- u n d- h a u s h a lts p I ae n e- stadt-
kirchheimbolanden.html zur Einsichtnahme bereit.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kirchheimbolanden haben die
Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung (vom
29.09.2025 bis 13.10.2025) bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Neue Allee 2,
67292 Kirchheimbolanden, Vorschläge zum Entwurf der Nachtragshaushaltssat-
zung Nr. 1 für das Jahr 2025 mit dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anla-
gen, einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeindever-
waltung oder an den Stadtbürgermeister, Neue Allee 2,67292 Kirchheimbolan-
den, oder elektronisch an vg@kirchheimbolanden.de einzureichen. Der Stadtrat
wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die Nachtragshaushaltssatzung über
die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in öffentlicher Sitzung bera-
ten und entscheiden.

Kirchheimbolanden, 25.09.2025
Ve rba n d s g eme i n d eve rura ltu n g

gez. Wienpahl

(Wienpahl)
Bürgermeisterin


